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Pflegegeld

 

Wird die Pflege durch einen Ange-

hörigen oder andere nicht erwerbs-

mäßig pflegende Personen erbracht, 

kann der Pflegebedürftige ab 

Pflegegrad zwei Pflegegeld erhal-

ten. Diese Art der Pflege zählt als 

Ehrenamt und wird daher nicht als 

Einkommen gezählt (muss nicht 

versteuert werden).

Pflegesachleistung

 

Wird die pflegebedürftige Person 

von einem professionellen Pflege-

dienst versorgt, bekommt der Versi-

cherte Sachleistungen. Diese werden 

im Gegensatz zum Pflegegeld nicht 

ausgezahlt. Der Pflegedienst rechnet 

direkt mit der Pflegekasse ab.

Kombinationsleistung

 

Pflegegeld und Pflegesachleistungen 

lassen sich auch miteinander kom-

binieren. Dies wird Kombinations-

leistung genannt. Der Pflegebedürf-

tige engagiert für bestimmte Hilfen 

einen professionellen Pflegedienst. 

Der anteilige Restbetrag wird als 

Pflegegeld ausbezahlt. 

Beispiel: Die Versicherte mit Pflege-

grad 2 nimmt Sachleistungen (724 

€) durch einen Pflegedienst in Höhe 

von 362 € in Anspruch. Somit ist die 

Sachleistung zu 50% ausgeschöpft. 

Anteilig werden der Pflegebedürfti-

gen 50% des Pflegegeldanspruches, 

also 158 € ausgezahlt (50% von  

316 €).

Entlastungsbetrag

 

Der Entlastungsbetrag von monat-

lich 125 € für Unterstützung im 

Alltag steht allen Pflegebedürftigen 

(Pflegegrad 1-5) zu. Er wird nicht an 

den Versicherten ausgezahlt, son-

dern die Pflegekasse erstattet ledig-

lich tatsächlich angefallene Kosten. 

Das Geld lässt sich über mehrere 

Monate ansparen und kann, falls es 

bis zum Jahresende nicht genutzt 

wird, bis zum 30.06. des Folgejahres 

übertragen werden. Beispielsweise:

• Tagesbetreuung

• Betreuungsgruppen

• Alltagsbegleitung durch einen Pfle-

gedienst

• hauswirtschaftliche Leistungen 

durch anerkannte Dienstleister

• Nachbarschaftshilfe

Tagespflege

 

Tagespflege ist ein teilstatio-

näres Angebot. Die Gäste einer 

Tagespflege wohnen weiterhin zu 

Hause, werden aber tagsüber in 

einer Einrichtung von qualifizierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

betreut. Die Pflegekasse trägt die 

Kosten für Pflege und Betreuung bis 

zu einem monatlichen Höchstsatz. 

Der Eigenanteil der Tagespflege 

kann über den Entlastungsbetrag 

erstattet werden.

Vollstationäre Pflege

 

Bei vollstationärer Pflege zahlt 

die Pflegeversicherung pauschale 

Leistungen für pflegebedingte 

Aufwendungen einschließlich der 

Aufwendungen für Betreuung und 

medizinische Behandlungspflege. 

Die Höhe des Anspruchs zur voll-

stationären Versorgung ist vom 

jeweiligen Pflegegrad abhängig. Seit 

dem 1. Januar 2017 gilt ein einrich-

tungseinheitlicher Eigenanteil für 

die Pflegegrade 2 bis 5. Das heißt, 

Betroffene im Pflegegrad 5 zahlen 

für die Pflege genauso viel zu, wie 

Betroffene im Pflegegrad 2. 

Die Pflegeversicherung zahlt seit 

dem 1. Januar 2022 neben den nach 

Pflegegrad entsprechenden Leis-

tungsbetrag einen Zuschlag zur 

Reduzierung des pflegebedingten 

Eigenanteils. Dieser Zuschlag steigt 

mit der Aufenthaltsdauer in einer 

Pflegeeinrichtung. Im ersten Jahr 

trägt die Pflegekasse 5% des pflege-

bedingten Eigenanteils, im zweiten 

Jahr 25%, im dritten Jahr 45% und 

danach 70%.

 

dimaberkut©123rf.com



4342

Leistungen im Überblick

 

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Pflegegeld (mtl.) 316 € 545€ 728 € 901 €

Sachleistungen (mtl.) 724 € 1.363 € 1.693 € 2.095 €

Tagespflege (mtl.) 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

Entlastungsbetrag (mtl.) 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €

Vollstationäre Pflege (mtl.) 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €
 

Eventuell kommen pflegende Ange-

hörige in die Situation, dass sie 

kurzfristig die Pflege des Betrof-

fenen nicht erbringen können oder 

selbst Entlastung brauchen. In 

diesen Fällen besteht die Möglich-

keit, Leistungen der Kurzzeitpflege 

oder der Verhinderungspflege in 

Anspruch zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzzeitpflege

 

Bei der Kurzzeitpflege zieht der 

Pflegebedürftige für wenige Tage 

oder Wochen in ein Pflegeheim. Die 

Pflegekassen beteiligen sich ab Pfle-

gegrad 2 mit 1.774 € im Jahr und für 

maximal acht Wochen an der Kurz-

zeitpflege. Die Kosten für Unter-

kunft, Verpflegung und die soge-

nannten Investitionskosten müssen 

vom Pflegebedürftigen selbst getra-

gen werden oder können über den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entlastungsbetrag (125 €) von der 

Pflegekasse rückerstattet werden. 

Zusätzlich ist es möglich, nicht 

gebrauchte Beträge aus der Ver-

hinderungspflege auf die Kurzzeit-

pflege übertragen zu lassen. Das 

sind maximal 1.612 €, sodass sich in 

diesem Fall ein Gesamtanspruch von 

3.386 € im Jahr für die Kurzzeit-

pflege ergeben würde.

Verhinderungspflege

 

Eine Verhinderungspflege können 

Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 in 

Anspruch nehmen, wenn die Haupt-

pflegeperson vorübergehend aus-

fällt und ein Ersatzpfleger bezahlt 

werden muss. Das kann ein profes-

sioneller Pflegedienst, ein Nachbar 

oder ein Familienangehöriger sein. 

Der Anspruch auf Verhinderungs-

pflege setzt voraus, dass der Pflege-

bedürftige mindestens sechs Monate 

zu Hause gepflegt wurde. Die Höhe 

des Anspruches beträgt 1.612 €. 

Wenn im laufenden Kalenderjahr 

allerdings keine Kurzzeitpflege in 

einem Pflegeheim gewählt wurde, 

kann der Betrag der Verhinderungs-

pflege auf 2.418 € aufgestockt wer-

den.

Reha-Aufenthalte gemeinsam mit 

dem Angehörigen

 

Pflegende Angehörige sollen bei 

einer eigenen Rehabilitationsmaß-

nahme die Möglichkeit haben, den 

Pflegebedürftigen mitzunehmen. Ist 

eine gleichzeitige Unterbringung des 

Pflegebedürftigen in einer Reha-

bilitationseinrichtung notwendig, 

besteht ebenfalls ein Anspruch auf 

Kurzzeitpflege.

Hilfsmittel

 

Die Pflegekasse übernimmt die 

Kosten für Hilfsmittel, wenn sie die 

Pflege erleichtern, Beschwerden des 

Pflegebedürftigen lindern oder ihm 

helfen, ein selbstständigeres Leben 

zu führen. 

Sobald der MD ein entsprechendes 

Hilfsmittel empfiehlt und der Pfle-

gebedürftige damit einverstanden 

ist, gilt dies als Antrag bei der Pfle-

gekasse. Sprechen Sie den Gutachter 

darauf an, welches Hilfsmittel Ihr 

Angehöriger benötigt. So haben Sie 

gute Chancen, dass er es schnell 

bekommt.

Für den Verbrauch bestimmter 

Hilfsmittel wie Handschuhe, Desin-

fektionsmittel zahlt die Pflegekasse 

bis zu 40 € im Monat. Bei Pflege-

hilfsmitteln, die von der Pflegekasse 

übernommen werden können (z.B. 

Pflegebett, Notrufsystem), ist keine 

Verordnung des Arztes notwendig. 

Bei Hilfsmitteln, die von der Kran-

kenkasse übernommen werden (z.B. 

Rollator, Toilettenstuhl etc.), benö-

tigt der Betroffene eine entspre-

chende ärztliche Verordnung.
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Wohnumfeldverbesserung

 

Umbauten im Haus für ein barriere-

freies Wohnen werden von der Pfle-

gekasse mit 4.000 € bezuschusst, 

wenn dadurch die häusliche Pflege 

erheblich erleichtert oder über-

haupt erst möglich gemacht wer-

den kann (z.B. ebenerdige Dusche, 

Verbreiterung der Türen). Diese 

Leistung steht auch einer Person 

mit Pflegegrad 1 zu. Leben meh-

rere pflegebedürftige Personen in 

einem Haushalt, so erhöht sich der 

Gesamtbetrag auf bis zu maximal 

16.000 €.

Pflegekurse

 

Sich selbst anzuziehen und zu 

waschen ist einfach. Wenn man 

solche Aufgaben allerdings für eine 

andere Person übernimmt, braucht 

dies viel Übung und Anleitung. Pfle-

gekurse vermitteln solches Wissen 

und werden zudem von der Pflege-

kasse bezahlt.

VEREINBARKEIT VON  
PFLEGE UND BERUF

Pflegeunterstützungsgeld bei  

kurzzeitiger Arbeitsverhinderung

 

Wenn Sie als Angehöriger Zeit 

für die Organisation einer akuten 

Pflegesituation benötigen, kön-

nen Sie bis zu zehn Arbeitstage 

ohne Ankündigungsfrist der Arbeit 

fernbleiben. Voraussetzung für 

die Freistellung ist eine ärztliche 

Bescheinigung über die Pflegebe-

dürftigkeit des nahen Angehöri-

gen und die Erforderlichkeit, eine 

bedarfsgerechte Pflege organisieren 

zu müssen. Beantragt wird dies bei 

der Pflegekasse des Pflegebedürfti-

gen.

Pflegezeit

 

Beschäftigte können bis zu sechs 

Monate teilweise oder ganz aus dem 

Job aussteigen, wenn sie einen pfle-

gebedürftigen nahen Angehörigen 

(mind. Pflegegrad 1) in häuslicher 

Umgebung pflegen. Für diese Zeit 

besteht die Möglichkeit, ein zins-

loses Darlehen beim Bundesamt für 

Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben zu beantragen. 

Es besteht kein Rechtsanspruch 

gegenüber Arbeitgebern mit 15 oder 

weniger Beschäftigten.

Familienpflegezeit 

Wenn nahe Angehörige länger 

pflegebedürftig sind, wird die Ver-

einbarkeit von Pflege und Beruf für 

viele Familien zur Herausforderung.  

Vor diesem Hintergrund gilt der 

Rechtsanspruch auf eine teilweise 

Freistellung von bis zu 24 Monaten. 

Demnach besteht auch die Möglich-

keit, die Wochenarbeitszeit auf bis 

zu 15 Stunden zu reduzieren.  

Auch hier kann ein Darlehen bean-

tragt werden.

Es besteht kein Rechtsanspruch 

gegenüber Arbeitgebern mit 25 

oder weniger Beschäftigten, ausge-

nommen die zur Berufsausbildung 

Beschäftigten. 

Gelnhausen: Schlüchtern: Außensprechstunde Hanau:
Hailerer Straße 24 Wassergasse 16-18 Steinheimer Straße 1
63571 Gelnhausen 36381 Schlüchtern 63450 Hanau
Tel. 06051/85-48003, -48012, Tel. 06661/970-48171 oder -48172 Tel. 06181/292-48181
-48124, -48183 Fax 06661/970-48179 Fax 06181/292-48189
Fax 06051/85-48158 pflegestuetzpunktSLU@mkk.de pflegestuetzpunktHU@mkk.de
pflegestuetzpunkt@mkk.de  

alle im Internet unter https://pflegestuetzpunkt.mkk.de

KONTAKT ZU DEN PFLEGESTÜTZPUNKTEN
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FINANZIELLES

Hilfe zur Pflege bei 
geringem Einkommen

Zusätzlich zu den Pflegekassenleis-

tungen kommen im Rahmen der 

„Hilfe zur Pflege“ nach SGB XII 

(Sozialhilfe) Sozialhilfeleistungen 

für Pflegebedürftige in Betracht. 

Diese Unterstützungsleistung wird 

gezahlt, wenn die eigenen finanzi-

ellen Mittel und die Leistungen der 

Kranken- und Pflegekassen nicht 

ausreichen, um eine notwendige 

Pflege zu finanzieren. Die Hilfe zur 

Pflege setzt eine Bedürftigkeit vor-

aus, d.h. der Pflegebedürftige muss 

zunächst sein Einkommen und sein 

Vermögen einsetzen, um die Kosten 

der Pflege zu decken.

Main-Kinzig-Kreis – Amt für soziale Förderung und Teilhabe – Abteilung Pflege und Teilhabe
Barbarossastraße 24, 63571 Gelnhausen
Hilfe zur Pflege - ambulante Pflege Hilfe zur Pflege - innerhalb von Einrichtungen
Teamleitung  Teamleitungen
Frau Zeiger  Frau Borst   Frau Kretschmar
Tel. 06051/85-48132  Tel. 06051/85-48039  Tel. 06051/85-48063

ANSPRECHPARTNER/IN

RECHTLICHES

Betreuungsbehörde

Jeder von uns kann durch einen 

Unfall, eine Krankheit, eine Behin-

derung oder auch aufgrund nach-

lassender geistiger Kräfte im Alter 

in die Lage kommen, dass er wich-

tige Angelegenheiten seines Lebens 

nicht mehr selbstverantwortlich 

regeln kann. In solchen Fällen prüft 

das Betreuungsgericht auf Antrag 

der Betroffenen oder auf Anregung 

Dritter, ob ein Betreuer bestellt 

wird. Daher gilt: rechtzeitig Vor-

sorge treffen für Zeiten der eigenen 

Geschäftsunfähigkeit. 

Die Betreuungsbehörde ist 

Ansprechpartner für Fragen rund 

um das Thema Betreuungsrecht und 

Vorsorgemöglichkeiten. Die recht-

liche Betreuung betrifft erwachsene 

Menschen, die wegen einer psychi-

schen Krankheit oder einer körper-

lichen, geistigen oder seelischen 

Behinderung ihre Angelegenheiten 

ganz oder teilweise nicht mehr 

selbst regeln können und deshalb 

auf die Hilfe Dritter angewiesen 

sind. Die Gesetzesgrundlagen sind 

Regelungen aus dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch §§ 1896 ff. BGB.

Eine Betreuung ist nicht erforder-

lich, sofern die Angelegenheiten 

Betroffener durch hierfür bevoll-

mächtigte Menschen oder durch 

sogenannte andere Hilfen ebenso 

gut geregelt werden können. Grund-

sätzlich gilt: Wünsche, Wille und 

Wohl des hilfebedürftigen Menschen 

sind zu berücksichtigen.

 

Tipp: 

Für das Betreuungsverfahren ist das 

örtliche Amtsgericht/Betreuungsge-

richt zuständig.
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Die Betreuungsbehörde ist An-

sprechpartner für Menschen:

• die vom Gericht zum gesetzlichen 

Betreuer bestellt wurden,

• die eine gesetzliche Betreuung über-

nehmen möchten, 

• für die eine gesetzliche Betreuung 

angeordnet wurde.

• Sie berät Menschen, die eine Vor-

sorgevollmacht erstellen wollen und

• informiert Einrichtungen und Orga-

nisationen über Betreuungsrecht und 

über Vorsorgemöglichkeiten.

Das Team besteht aus sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Fachkräften und Verwaltungs- 
fachangestellten.

Amt für Gesundheit und  
Gefahrenabwehr-  Betreuungsgericht Hanau Betreuungsgericht Gelnhausen 
Betreuungsbehörde Amtsgericht Hanau Amtsgericht Gelnhausen
Barbarossastraße 24 Abteilung Betreuungsgericht  Abteilung Betreuungsgericht
63571 Gelnhausen Nußallee 17    Philipp-Reis-Straße 9
Tel. 06051/85-11600 63450 Hanau    63571 Gelnhausen
btb@mkk.de Tel. 06181/297-0   Tel. 06051/829-0

KONTAKT

RECHTLICHES

Betreuungsverein 
Main-Kinzig e.V.

Betreuungsrecht mit und für die  

Bürgerinnen und Bürger im  

Main-Kinzig-Kreis

Wer sind wir?

Im Betreuungsverein Main-Kinzig 

e.V. führen wir seit über 25 Jah-

ren rechtliche Betreuungen durch 

und beraten Informationssuchende 

kompetent zu allen Fragen des 

Betreuungsrechts und der Vorsor-

gemöglichkeiten. Wir sind verläss-

licher Ansprechpartner für Betreu-

erinnen und Betreuer im Ehrenamt 

und regionales Kompetenzzentrum 

mit langjähriger praktischer Erfah-

rung rund um die Themen rechtli-

che Betreuung und Vorsorge.

Was tun wir konkret für Sie?

Wir übernehmen Betreuungen nach 

§1896 ff. BGB: „Was passiert, wenn 

ich aufgrund von Alter, einer Behin-

derung oder Krankheit in meinem 

Handeln so eingeschränkt bin, dass 

ich Unterstützung bei organisato-

rischen und rechtlichen Entschei-

dungen benötige?“ Für diesen Fall 

sieht das Bürgerliche Gesetzbuch 

eine rechtliche Betreuung vor. Dabei 

übernehmen vom Amtsgericht ein-

gesetzte rechtliche Betreuerinnen 

und Betreuer in einem genau fest-

gelegten Rahmen die Besorgung 

organisatorischer Aufgaben für die 

ihnen anvertrauten Personen.

Wir führen Querschnittsarbeit nach 

§ 1908 ff. BGB durch. Dazu gehört:

Die Beratung zu Betreuungsthemen: 

„Aber ich habe doch Angehörige, die 

sich um mich und meine Angele-

genheiten kümmern werden. Reicht 

das nicht aus?“ Ein wichtiges Anlie-

gen unserer Beratungstätigkeit ist 

es, Sie für die gravierenden Unter-

schiede zwischen Betreuungsver-

fügung und Vorsorgevollmacht zu 

sensibilisieren. Hierzu gibt es keine 

Standardantwort, dafür aber viele 

Missverständnisse, über die wir Sie 

im Rahmen unserer Beratung gerne 

aufklären. 

Die Förderung des Ehrenamtes, in 

dem wir Familienangehörige und 

ehrenamtlich engagierte Bürgerin-

nen und Bürger mit unserer Erfah-

rung begleiten: Im Rahmen des 

Hessischen Curriculums bilden wir 
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zweimal jährlich Interessierte aus, 

vermitteln sie an zu Betreuende und 

vertreten sie im Verhinderungsfall.

Die Organisation von Vorträgen und 

Schulungen: Im Rahmen unseres 

Informations- und Qualifizierungs-

auftrags halten wir regelmäßig Vor-

träge und Schulungen ab. Die Ter-

mine der nächsten Vorträge finden 

Sie auf unserer Homepage. http://

betreuungsverein-mk.de/blog/ver-

anstaltungen/

 

 

Betreuungsverein Main-Kinzig e.V.

Am Altenzentrum 1
63517  Rodenbach
Tel. 06184/547 15
Fax 06184/953 489
E-Mail: info@betreuungsverein-mk.de
www.betreuungsverein-mk.de

KONTAKT

Demenzlotsinnen/
Demenzlotsen in der 
Arztpraxis

Demenzlotsen sind wichtige 

Ansprechpartner und Ansprechpart-

nerinnen für Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörigen. Sie tragen zur 

Orientierung bei und unterstützen 

die Betroffenen im Alltag. Praxen 

von Hausärzten oder Allgemeinme-

dizinern sind häufig die wichtigste 

Anlaufstelle für Menschen mit 

Demenz und deren Angehörige. Die 

Mitarbeiter/innen in diesen Praxen 

werden dabei regelmäßig der Anfor-

derung ausgesetzt, einen geeigneten 

Umgang sowie passende Organisa-

tionsformen für diese Patienten-

gruppe zu finden.

Vor diesem Hintergrund hat die 

Abteilung Leben im Alter ein Schu-

lungsangebot entwickelt, das sich 

an diesen Personenkreis wendet: 

• aktuelle Hilfsangebote, Beratungs-

stellen, Organisationen und Einrich-

tungen für Menschen mit Demenz in 

der Region

• Krankheitsbild, Diagnostik und Ver-

laufsformen – von der Arztpraxis für 

die Praxis

• Lösungsansätze für Herausforde-

rungen im Praxisalltag wie z.B. der 

Terminvergabe, bei Wartezeiten oder 

während der Untersuchung

• wertschätzende Kommunikation 

sowie Vermeidung klassischer Fehler 

in der Kommunikation

• frühzeitige Unterstützung der pfle-

genden Angehörigen

Das Angebot soll zum einen dem 

gesteigerten Bedarf in den Arztpra-

xen gerecht werden und zum ande-

ren zu einer weiteren Vernetzung 

in der Region zum Thema Demenz 

beitragen.

„Mir ist die Sprache gestorben.“

- Walter Jens, Schriftsteller, Literatur-
wissenschaftler und  

Rhetorik-Professor, 2008 -

Irmhild Neidhardt



5352

Das Schulungsangebot ist  
kostenfrei.

Es ist uns wichtig, mit unserem 

Projekt dazu beitragen zu können, 

den Besuch in der Hausarztpra-

xis für Menschen mit Demenz zu 

erleichtern und mögliche Barrieren 

zu verringern.

Regionale Angebote

Regionale Angebote rund um das 

Thema Menschen mit Demenz 

finden Sie auf der Website des 

Main-Kinzig-Kreises:

https://www.mkk.de/leben-im-alter.

html

Abteilung Leben im Alter

Fachbereich Demenz 
Simone Grecki-Runde
Tel. 06051/85-48145

KONTAKT

„Oh. Waren wir alle dabei?“

- Margaret Thatcher, ehemalige  
britische Premierministerin,  

etwa 2008 -
Nützliche Links

Demenzatlas Hessen

Wenn der Betreuungsbedarf steigt 

und das Erinnerungsvermögen 

nachlässt, ist die Verunsicherung 

bei Betroffenen und Angehörigen 

oft groß. Im Demenzatlas Hessen 

finden Sie landesweit Beratungs-

stellen, Angebote zur Unterstützung 

im Alltag, ehrenamtliche Hilfen 

und Veranstaltungen zum Thema 

Demenz vor Ort und in Ihrer nähe-

ren Umgebung.

www.demenzatlas-hessen.de

(letzter Zugriff: 5.04.2023).

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Selbsthilfe Demenz

Menschen mit Demenz und ihre 

Angehörigen, Menschen, die ehren-

amtlich oder beruflich mit Demenz-

kranken zu tun haben, sowie alle 

Interessierten finden auf unseren 

Seiten Informationen rund um das 

Thema Demenz, hilfreiche Tipps, 

Veranstaltungshinweise und Adres-

sen.

www.deutsche-alzheimer.de

(letzter Zugriff: 5.04.2023).

Wegweiser Demenz

Internetseite des Bundesministeri-

ums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend. Adressdatenbank zu 

Beratungs- und Hilfsangeboten und 

einen E-Learning-Kurs Demenz.

Dieser Kurs richtet sich an Perso-

nen, die einen an Demenz erkrank-

ten Menschen betreuen und am 

Anfang der Pflege stehen. Ange-

hörige und Interessierte erhalten 

einen Überblick über die wichtigsten 

Informationen.

www.wegweiser-demenz.de/

(letzter Zugriff: 5.04.2023).
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Lokale Allianzen für Menschen mit 

Demenz

Von 2021 bis 2023 ist das Netzwerk 

des Main-Kinzig-Kreises „Alli-

anz für Menschen mit Demenz 

Main-Kinzig“ Mitglied im Bundes-

programm der Lokalen Allianzen für 

Menschen mit Demenz.

www.netzwerkstelle-demenz.de 

(letzter Zugriff: 5.04.2023)

Demenz-Podcast

Podcast mit etwa 30 minütigen 

Folgen der Deutschen Alzheimer 

Gesellschaft Selbsthilfe e.V. und des 

medhochzwei Verlags. Autorin und 

Moderatorin des Podcasts ist Chris-

tine Schön. Jede Sendung behandelt 

ein Thema.

www.demenz-podcast.de 

(letzter Zugriff: 5.04.2023)

DeMigranz

Informationen in vielen verschie-

denen Sprachen, auch in Form von 

Erklärvideos für Menschen mit 

Demenz und ihre Angehörigen mit 

Migrationshintergrund.

www.demenz- und-migration.de/

demigranz  

(letzter Zugriff: 5.04.2023)

Nationale Demenzstrategie

Am 1. Juli 2020 wurde die Nationale 

Demenzstrategie in Deutschland 

von der Bundesregierung beschlos-

sen. Mit diesem Programm werden 

Handlungsfelder, Maßnahmen und 

Ziele beschrieben, die das Leben für 

Menschen mit Demenz und ihren 

Angehörigen verbessern soll.

www.nationale-demenzstrategie.de

(letzter Zugriff: 5.04.2023)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seni-

orenorganisationen (BAGSO)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Seniorenorganisationen (BAGSO) 

vertritt die Interessen von Senior/

innen. Franz Müntefering setzt sich 

als Vorstand der BAGSO für Men-

schen mit Demenz ein. Hier finden 

Sie Stellungnahmen, Projekte und 

Veranstaltungen zu unterschiedli-

chen Themen für Senior/innen mit 

und ohne Demenz. www.bagso.de 

(letzter Zugriff: 5.04.2023) 

QUELLENVERZEICHNIS

Leben mit Demenz

1. Bickel, H. (2018): Die Häufigkeit 
von Demenzerkrankungen. Infor-
mationsblatt 1, Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft e.V. https://www.deut-
sche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/
factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_
demenzerkrankungen_dalzg.pdf  
Zugriff: 15.08.2019

2. BMFSFJ, BMG (2015): Gemeinsam für 
Menschen mit Demenz. Bericht zur 
Umsetzung der Agenda der Allianz für 
Menschen mit Demenz 2014-2018. 
https://www.wegweiser-demenz.de/
fileadmin/de.allianz-fuer-demenz/
content.de/downloads/140808___fi-
nal_pdf_Versand_MD1403_001_
Agenda_Allianz_Demenz_RZ_WEB.
pdf 
Zugriff: 15.08.2019

3. Destatis (2018): Pressemitteilung Nr. 
49. https://www.destatis.de/DE/Pres-
se/Pressemitteilungen/Zahl-der-Wo-
che/2018/PD18_49_p002.html

4. DGPPN, DGN (2016): S3-Leitli-
nie „Demenzen“. http://www.
awmf.org/uploads/tx_szleit-
linien/038-0131_S§-Demen-
zen-2016-07.pdf 
Zugriff: 15.08.2019

5. Hofmann, W.; Wille, E.; Kaminsky, 
S. (2019): Leitliniengerechte exakte 
Diagnose und Codierung der Demenz. 
Springer Verlag

6. Scheichenberger, S. (2018): Epide-
miologie und Einteilung der Demenz-
formen. Springer Verlag

7. Kitwood, T. (2004). Demenz. Der per-
son-zentrierte Ansatz mit verwirr-
ten Menschen. (3. erweiterte Aufl.). 
Deutschsprachige Ausgabe, hrsg. von 
C. Müller-Hergl. Bern: Huber

Diagnostik
8. Bundesministerium für Gesundheit: 

„Ratgeber Demenz - Informationen 
für die häusliche Pflege von Men-
schen mit Demenz“; März 2019

Palliativversorgung
9. https://www.bundesgesundheitsmi-

nisterium.de/palliativversorgung.html  
Zugriff 31.06.2019 

Zitate prominenter  

Alzheimer-Patienten
10. Zitate prominenter Alzheimer Patien-

ten 
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/
gesundheit/beruehmte-alzheimer-
patienten-ich-habe-mich-sozusa-
gen-verloren-1.1980204

Informationsbogen Krankenhausauf-

nahme eines Patienten mit Demenz
11. Anhang (Heftinnenteil) 

mit freundlicher Unterstützung der 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. 
Selbsthilfe Demenz 
www.deutsche-alzheimer.de  
Der Informationsbogen steht zum 
Download zur Verfügung unter:  
www.deutsche-alzheimer.de/
unser-service/informationsblaet-
ter-downloads.html



Main-Kinzig-Kreis
Amt für soziale Förderung und Teilhabe
Leben im Alter
Barbarossastraße 16-24
63571 Gelnhausen
E-Mail: leben-im-alter@mkk.de Stand: Juli 2023


